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B E K A N N T M A C H U N G

Konzessionsvergabeverfahren zum
Strom-Konzessionsvertrages für das  

Versorgungs gebiet Solingen-Burg/Höhrath
gemäß § 46 Abs. 3 EnWG

Zu den Bekanntmachungen nach § 46 Abs. 3 EnWG über 
die Vergabe eines neuen Wegenutzungsvertrages mit einer 
20-jährigen Laufzeit im elektronischen Bundesanzeiger und 
im Amtsblatt der Europäischen Union werden die nachfol-
genden ergänzenden Angaben zur Verfügung gestellt.

Es handelt sich um die vom bisherigen Vertragspartner er-
gänzend gelieferten Daten. Die Stadt Solingen übernimmt 
keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der im 
Folgenden veröffentlichten Daten.

1. Einwohneranzahl der Niederspannungs -
  ebene im Netzgebiet mit  15.673

2.  die versorgte Fläche nach § 24 Abs. 2 
S. 2 und 3 StromNEV mit  3,6 km²

3.  die geografische Fläche des Netzgebietes 
mit Stand 31.12.2011: 8,8 km²

4. Konzessionsabgabe 2010

Schwachlast 25.722 kWh 156,90 EUR

sonstige Tarif-
lieferungen

4.322.379 kWh 86.015,34 EUR

Sondervertrags-
kunden

3.300.274 kWh 3.630,31 EUR

KA-freie Mengen 1.053.488 kWh 0,00 EUR

Summe 8.701.863 kWh 89.802,55 EUR

Bei der Zusammenstellung der Konzessionsabgabe wurden 
aperiodische Werte nicht berücksichtigt.

Änderungen und Ergänzungen bleiben vorbehalten.


